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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1980

Norm

ABGB §1054

WEG §23

WEG §24

WEG §25

Rechtssatz

Wurde beim Kauf einer erst fertigzustellenden Eigentumswohnung, deren Baukosten der

Wohnungseigentumsbewerber zu tragen hat, ein Zirkakaufpreis vereinbart, muß der Käufer auch nicht unbedeutende

Preissteigerungen hinnehmen, wenn dies der allgemeinen Situation der Entwicklung der Baukosten entspricht.
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